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REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zl. 50.565/4"';11/3/76 

A n~r a ge be a n t W 0 r tun g 

;130/AS' 

1976 -03- 2 Li 

zu ;f3J/IJ 

In Beantwortung der von den Abgeordneten Dr.Bauer, 
Dr.Ermacora, Dr.KarasektDroNeisser und Genossen am 27 .. 1. 
1976 eingebrachten Anfrage Nr .. 131/J, . betreffend Vorgangs­
weise der Sicherheitsbehörden anläßlich des Überfalles 
auf die OPEC am 21.12.1975, beehre ich mich mitzuteilen.: 

Zu Frage ,1: 

. Im Oktober 197.5 wurden1? Sicherheitswachebeamte der 
. Bundespolizeidirektion Wien in der Ausbildungsstätte des 
Bundesheeres in Bruckileudorf einer Grundausbildung in der 
Handhabung desPräzisionsgewehresSSG 69 unterzogen., Die 
Auswahl der Beamten erfolgte nicht nur aufgrund ihrer bis­
herigen Schießleistungen sondern vor allem auch'a,ufgrund 
einer medizinischen Untersuchung und eines sehr eingehenden 
psychologischen Testes. Die Ausbildung dieser Beamten, die 
im übrigen ihren bisherigen Dienst bei derSicherheitswache 
weiterversehen,'wird ständig verbessert. Allfällige anderS­
lautende Pressemeldungen entsprechen nicht den Tatsachen. 

Zu Frage 2: 
Die zur Überwachung des Ol'EC"';Gebäudes eingesetzten 

Beamten hatten,eine Ausbildung 1m Sinn, der Ausführungen zur 
Frage 1 nicht absolviert. 

Zu Frage 3: 
Da nach der Informationslage, die auch eine Kontakt­

nahme mit der OPEC beinhaltete, keine Anhaltspunkte für die 
AnnahmeirgeIid einer feindseligen Aktion gegen den Amtssitz­

. bereich der,OPEC oder gegen einzelne Delegierte öder AngehÖ­
rige '<iieser OTganisation gegeben waren; wurden auch keIne 
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speziell ausgebildeten Beamten zur UberwachU:h.g eingesetzt.· 
Darüber hinaus möchte ich festhalten 9 aaß die VerWendung 
von Präzisionsschützen für Zwecke des reinen Objektschutzes 
nicht zielführend 1L.'1d auch international in keiner. Weise 
üblich iste Diese Schützen könnten nur bei Geiselnahmen oder 
äh-nlichenGewal ttaten im F'all der unbedingten Notwendigkeit 
der schärfsten Form des polizeilichen Einschreitens aus­
schließlich überWeisung der zuständigen oberstenstaatli­
chen Organe zum Einsatz gelangeno 

Zu Frage 4~ 
Die zur Uberwa.chung des OPEC-Gebäudes eingesetzten 

Beamten waren mit der Dienstpistole bewaffnet. Eine darüber 
hinausgehende Sonderbewaffnung war nicht vorgesehen 9 weil; 

. wie aus dem zu Frage 3 Gesagten hervorgeht, es nicht not­
wendig erachtet wurde" 

Zu Frage 5g 

Wie sich schon aus der Erklärung des Herrn Bundeskanz-
.lersvor dem Nationalrat zu dem Uberfall auf die Teilnehmer 

derOPEC..JConferenzergib.tS) waren .die Sicherheitsmaßnahmen 

' ..... 

.' 

zur Zeit desttberfalles Gegenstand einer eingehenden Unter-·;··; 
suchung\l wobei nochmals zu betonen wäre, daß diese Maßnah.n1en 

.. seinerzei taufgrund der Informationslage und nach· Kontakt~ 
. ·nahme mit demGeneral~ekretariat· der OPEC ergriffen wurden. 

Nach. dem Anschlag wurden die Sicherungsmaßnahmen für das 
OPEC-Gebäudf:.im Einvernehmen mit dem Generalsekretariat 
dieser Organisation neu festgelegt .. 

Zu Frage 68 
Über das· Ergebnis der Untersuchung hat die oben erwähnte 

Erklärung des Herrn Bundeskanzlers bereits Aufschluß gegeben. 
Ich ersuche u:n Verständnis dafür, daß auf einzelne Sicher­
heitsmaßnanmen nicht weiter konkret eingegangen werden kann. 
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